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Einige
Banalitäten
zum
Vorführen
von
Filmen Von Urs Graf, Filmmacher

Nachdem ich den hier
vorliegenden Text überarbeitet und
wiedergelesen hatte, ging mir
auf, dass er nicht nur zur
Verbesserung von Filmvorführungen

dienen soll; ich wollte damit

auch den Ärger über erlebte
Filmvorführungen loswerden.
Der Leser möge mir zugutehalten,

dass zur Zeit mein Film
ETWAS ANDERES in den Verleih
kommt, und ich wieder ähnlich
unerfreuliche Erlebnisse
befürchte. Ich will daher nicht
verschweigen, wie sehr ich mich
ärgere, wenn ich mich als
Zuschauer nicht ernst genommen
fühle, und wie sehr es mich als
Filmmacher kränkt, wenn
meine Arbeit an Bildern und
Tönen nicht respektiert wird,
wenn sich Veranstalter nicht
um Bedingungen bemühen,
die der jahrelangen Arbeit an
einem Film einigermassen
angemessen sind.
Doch bevor vom Einsatz von
Filmen im «Parallelverleih» die
Rede ist, einige Bemerkungen
zu den Bedingungen, unter
denen man üblicherweise mit
Filmen konfrontiert ist, am
Fernsehen und im Kino.

Film am Fernsehen

Immer wieder kann man erleben,

dass Zuschauer, die von
einem Film beeindruckt sind,
fordern, er solle so schnell wie
möglich am Fernsehen gezeigt
werden, um möglichst vielen
Leuten ein solches Erlebnis zu
vermitteln. Wenn ich einen Film
fertiggestellt habe, ist mir dessen

Aufnahme ins Fernsehprogramm

nicht das Dringendste,
denn ich habe Bilder und Töne
im Hinblick auf eine Leinwand-
Projektion gestaltet. Das kleine
Bildformat und das kleinere
Auflösungsvermögen des
Fernsehens mag plakativen Bildern
genügen, bei komplexen
Bildinhalten hingegen, bei Bildern,
die von den Augen während
der Dauer einer Einstellung
nach und nach erschlossen
werden, kann es nicht genügen.

Dazu kommt, dass die

Wirkung eines Films innerhalb
des Fernsehprogramms leicht
von den folgenden Sendungen
überdeckt wird. Auch gehen
die Veranstalter einzelner
Filmvorführungen nicht gerne das
Risiko ein, einen Film zu
zeigen, der schon am Fernsehen
zu sehen war, aus Angst, dass
diese Zuschauer ihrer
Veranstaltung fernbleiben könnten.
(Es soll Leute geben, die das
Gemälde der Mona Lisa zu
kennen glauben, weil sie es einmal

auf einer Briefmarke abgebildet

sahen.) Nichts spricht
dagegen, einen Film, der sich
nicht mit einer Aktualität be-
fasst, nach ein bis zwei Jahren
Leinwandauswertung am
Fernsehen zu zeigen. Dabei kann
man allerdings auf das
Problem stossen, dass Fernsehredaktoren

bei ihren Ankäufen
die neusten Produktionen
bevorzugen, von denen im
Zusammenhang mit ihrer
Premiere in der Presse noch die
Rede ist.

Film und Kino

Die ideale Form der Filmvorführung

wäre eigentlich das Kino.
Doch die Art, wie Kinos
programmiert werden, und die
Zuschauererwartungen, die sich
daraus ergeben haben,
machen die Präsentation von
Kurzfilmen im Kino fast unmöglich.

Ausserdem sind Kinos, die
neben der üblichen 35mm-Pro-
jektion auch für 16mm-Filme
ausgerüstet sind, die
Ausnahme. Dazu kommt, dass
Kinos selten so gebaut und die
Programme selten so angelegt
sind, dass das Publikum die
Möglichkeit zu einem
anschliessenden Gespräch hat.
Gelingt es doch einmal, eine
einzelne thematische
Veranstaltung in einem Kinosaal
durchzuführen, kann eine
professionelle Qualität der Projektion

leider nicht automatisch
vorausgesetzt werden. Ein
Probelauf ist anzuraten, und dies
zu einem Zeitpunkt, der die
Behebung von technischen Mängeln

noch erlaubt.

Als vor kurzem einer meiner
Filme gezeigt wurde, musste
ich in der Zeitung lesen, leider
sei der Ton des Films sehr
schlecht; der Filmkritiker kam
nicht auf die Idee, dass es an
der Tonanlage gelegen hat. Die
meisten Kinobesucher nehmen
an : ein Film sei so, wie sie ihn
im Kino zu sehen und zu hören
bekommen. Reklamationen bei
Vorführern sind relativ selten.
Doch oft lässt die Bild- und
Tonqualität zu wünschen übrig,
teils wegen ungenügender
technischer Einrichtung, teils
wegen unsachgemässer
Bedienung. Oft werden Filme in
einem falschen Format vorgeführt,

beispielsweise fast alle
Normalformat-Filme auf
Breitwand - ich sah sogar schon
Chaplin-Stummfilme auf
Breitwand amputiert. Immer wieder
kommt es vor, dass Filmkopien
gekürzt werden, und in letzter
Zeit hat sich die Praxis
eingeschlichen, 35mm-Filmklassiker
ab 16mm-Reduktionen
vorzuführen, ohne dies dem Publikum

mitzuteilen. Wenn 16mm-
Filme in Kinos vorgeführt werden,

kann es auch vorkommen,
dass der Projektor so schräg
zur Leinwand plaziert werden
muss, dass eine Scharfeinstellung

über die ganze Bildbreite
hinweg gar nicht zu erreichen
ist. Oft sind provisorisch hingestellte

16mm-Projektoren nicht
an die Tonanlage des Kinos an-
gepasst, so dass ein kleiner,
transportabler Lautsprecher
ein besseres Resultat ergeben
kann als die grosse
Kino-Lautsprecheranlage.

Wenn eine Einzelveranstaltung
in einem Kino durchgeführt
wird, kann es sein, dass der
Vorführer wohlmeinend oder
aus lauter Gewohnheit vor dem
Film irgendeines der üblichen
Musikbänder laufen lässt, was
-je nach programmiertem Film

- lächerlich und peinlich wirken
kann. Die Veranstalter sollten
daher den Vorführer bitten, sie
vor der Musikberieselung zu
bewahren. Ein wenig Stille ist
heute kein schlechtes Angebot.
Es ist aber auch möglich, mit
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